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ECO Business-Immobilien AG: Änderung wesentlicher 

Stimmrechtsschwellen 
 
Wien, 10. August 2010. Die ECO Business-Immobilien AG (ECO) gibt gemäß § 93 Abs 2 
BörseG bekannt, dass die conwert Immobilien Invest SE (conwert) am 06.08.2010 eine 
Klarstellung zu ihrer Meldung vom 02.08.2010 übermittelt hat. In dieser informiert conwert 
darüber, nach Ende der Angebotsfrist des öffentlichen Angebots zur Kontrollerlangung und 
Lieferung der Aktien unter Berücksichtung der Aktien von Mag. Johann Kowar (§ 92 Z 7 BörseG) 
im Ausmaß von 229.014 Stück insgesamt 29.955.979 Stimmrechte oder 87,85 % sämtlicher 
Stimmrechte der ECO zu halten. conwert hat somit per 06.08.2010 sämtliche Schwellen gemäß  
§ 91 Abs 1 BörseG, die zwischen 30 % und 75 % liegen, erreicht und überschritten 
 
Weiters teilt ECO gemäß § 93 Abs 2 BörseG mit, dass Herr Günter Kerbler am 09.08.2010 
gemäß § 91 Abs 1 BörseG die Veräußerung sämtlicher Stimmrechtsanteile an der ECO nach 
Ende der Angebotsfrist des öffentlichen Angebots zur Kontrollerlangung durch die conwert 
Immobilien Invest SE bekannt gegeben hat. Herr Kerbler hat somit die Stimmrechtsschwelle von 
5 % an der ECO unterschritten und ist nicht mehr mit conwert gemeinsam vorgehender 
Rechtsträger im Sinne des Übernahmegesetzes. 
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